10. DEZEMBER 1996 - Königlicher Erlass über das elektronische Identitätsdokument für belgische Kinder unter zwölf Jahren


(Belgisches Staatsblatt vom 2. August 1997)


Konsolidierung


Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- den Königlichen Erlass vom 18. Oktober 2006 über das elektronische Identitätsdokument für belgische Kinder unter zwölf Jahren (Belgisches Staatsblatt vom 15. Februar 2007),

- den Königlichen Erlass vom 22. Oktober 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Dezember 1996 über verschiedene Identitätsdokumente für Kinder unter zwölf Jahren (Belgisches Staatsblatt vom 13. August 2014),

- den Königlichen Erlass vom 9. März 2017 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. April 1984 über den Zugriff bestimmter öffentlicher Behörden auf das Nationalregister der natürlichen Personen und die Fortschreibung und Kontrolle der Informationen, des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister, des Königlichen Erlasses vom 10. Dezember 1996 über verschiedene Identitätsdokumente für Kinder unter zwölf Jahren, des Königlichen Erlasses vom 25. März 2003 über die Personalausweise, des Königlichen Erlasses vom 5. Juni 2004 zur Festlegung der Regelung des Rechts auf Einsichtnahme und Berichtigung der elektronisch im Personalausweis gespeicherten Daten und der in den Bevölkerungsregistern oder im Nationalregister der natürlichen Personen aufgenommenen Informationen, des Königlichen Erlasses vom 8. Januar 2006 zur Festlegung der Informationstypen, die mit den in Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Informationen verbunden sind, und zur Aufhebung des Königlichen Erlasses vom 29. Juli 1985 über die Personalausweise und des Königlichen Erlasses vom 29. Juli 1985 zur Bestimmung der Aktiengesellschaft IDOC als das mit Herstellung und Druck der Personalausweise beauftragte Unternehmen und zur Ermächtigung zur Mitteilung einiger im Nationalregister aufbewahrten Informationen an diese Gesellschaft (Belgisches Staatsblatt vom 25. August 2017),

- den Königlichen Erlass vom 27. Oktober 2023 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und des Königlichen Erlasses vom 10. Dezember 1996 über verschiedene Identitätsdokumente für Kinder unter zwölf Jahren in Bezug auf Aufenthaltsdokumente und -titel für Ausländer unter zwölf Jahren (Belgisches Staatsblatt vom 7. Dezember 2023).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


10. DEZEMBER 1996 - [Königlicher Erlass [über das elektronische Identitätsdokument für belgische Kinder] unter zwölf Jahren]

[Überschrift ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 18. Oktober 2006 (B.S. vom 31. Oktober 2006) und abgeändert durch Art. 8 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


[KAPITEL 1 - […]

[Kapitel 1 mit den Artikeln 1 bis 5 aufgehoben durch Art. 6 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014)]


Art. 1 - 5 - […]]



[KAPITEL 2 - [...]

[Kapitel 2 mit den Artikeln 6 bis 11 aufgehoben durch Art. 9 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


Art. 6 - 11 - [...]]







	KAPITEL 3 - Gemeinsame Bestimmungen


Art. 12 - [...]

[Art. 12 aufgehoben durch Art. 10 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


Art. 13 - Die [in Kapitel 3bis] erwähnten Identitätsdokumente werden bei Namen-, Vornamen- oder Staatsangehörigkeitswechsel als ungültig angesehen.

[Art. 13 abgeändert durch Art. 10 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014) und Art. 11 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


Art. 14 - Auf Fälschung oder Nachahmung der [in Kapitel 3bis] erwähnten Identitätsdokumente sind die in Artikel 7 des oben genannten Gesetzes vom 19. Juli 1991 erwähnten Strafbestimmungen anwendbar.

[Art. 14 abgeändert durch Art. 10 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014) und Art. 12 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


Art. 15 - Die persönlichen Angaben, die auf den [in Kapitel 3bis] erwähnten Identitätsdokumenten stehen, werden nach Wahl der Person oder der Personen, die die elterliche Gewalt über das Kind ausüben, in folgender Sprache gedruckt:

A. in Französisch oder Niederländisch:

1. in den in Artikel 6 der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten erwähnten Gemeinden des Bezirks Brüssel-Hauptstadt,

2. in den in Artikel 7 derselben koordinierten Gesetze erwähnten Gemeinden,

3. in den in Artikel 8 Nr. 3 bis 10 derselben koordinierten Gesetze erwähnten Gemeinden,

B. in Deutsch oder Französisch:

1. in den Gemeinden des deutschen Sprachgebiets,

2. in den in Artikel 8 Nr. 2 der oben genannten koordinierten Gesetze erwähnten Gemeinden.

Die Person oder die Personen, die die elterliche Gewalt über das Kind ausüben, teilen ihre Wahl in einer schriftlichen Erklärung mit.

	[Dies gilt ebenfalls, wenn das Identitätsdokument von den in Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 16bis § 1 Absatz 2 erwähnten Personen beantragt wird.]

[Art. 15 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 10 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014) und Art. 13 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023); Abs. 3 eingefügt durch Art. 3 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014)]


Art. 16 - [...]

[Art. 16 aufgehoben durch Art. 14 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]




	[KAPITEL 3bis - Elektronisches Identitätsdokument

[Kapitel 3bis mit den Artikeln 16bis bis 16septies eingefügt durch Art. 3 des K.E. vom 18. Oktober 2006 (B.S. vom 31. Oktober 2006)]


	Art. 16bis - [§ 1 - Ab der Geburt kann ein elektronisches Identitätsdokument auf den Namen eines belgischen Kindes unter zwölf Jahren von der Gemeinde, in der das belgische Kind in den Bevölkerungsregistern eingetragen ist, ausgestellt werden. Dieses Dokument wird auf Antrag der Person oder der Personen, die die elterliche Autorität über das belgische Kind unter zwölf Jahren ausüben, ausgestellt.

	Wenn das belgische Kind vom Jugendgericht oder von einem Ausschuss für besondere Jugendhilfe in einer Pflegefamilie oder einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht wird, kann dieses Dokument einem Pflegeelternteil beziehungsweise den Pflegeeltern oder dem Verantwortlichen der Aufnahmeeinrichtung ausgestellt werden, sofern ein Beweis der gerichtlichen Entscheidung oder des Beschlusses des Ausschusses für besondere Jugendhilfe vorgelegt wird, durch die das belgische Kind dem Pflegeelternteil beziehungsweise den Pflegeeltern oder der Aufnahmeeinrichtung anvertraut wird.

	Diesen Personen obliegt es gegebenenfalls auch, Verlust, Diebstahl oder Vernichtung des Dokuments zu melden.

§ 2 - Das auf den Namen eines belgischen Kindes unter zwölf Jahren ausgestellte elektronische Identitätsdokument bleibt bis zum Ablaufdatum gültig, auch wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet hat.]

[Art. 16bis ersetzt durch Art. 4 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014)]


Art. 16ter - Das elektronische Identitätsdokument entspricht dem Muster ID1 und enthält einen elektronischen Mikroprozessor. Es entspricht dem beigefügten Muster (Muster 3).

Das Identitätsdokument bietet alle durch die geltenden europäischen Normen und Standards geforderten Sicherheiten.


Art. 16quater - Die Gültigkeitsdauer des elektronischen Dokuments ist auf höchstens drei Jahre ab seinem Ausstellungsdatum festgelegt […]. Bei Wechsel des Hauptwohnortes bleibt das Dokument gültig.

[Art. 16quater abgeändert durch Art. 5 des K.E. vom 22. Oktober 2013 (B.S. vom 21. März 2014)]


Art. 16quinquies - § 1 - Das elektronische Identitätsdokument enthält folgende mit bloßem Auge sichtbare und auf elektronische Weise lesbare Informationen: Name, die zwei ersten Vornamen, den ersten Buchstaben des dritten Vornamens, Staatsangehörigkeit, Geburtsort und -datum, Gemeinde und Ausstellungsdatum, Geschlecht, Foto des Inhabers, Erkennungsnummer des Nationalregisters, Nummer des Dokuments und Enddatum der Gültigkeit des Dokuments.

Die nur auf elektronische Weise lesbaren Daten betreffen den Identitätsschlüssel und das Identitätszertifikat, den Hauptwohnort des Inhabers, die erforderliche Information zur Authentifizierung des Dokuments, zum Schutz der auf elektronische Weise lesbaren Daten auf dem Dokument und zur Benutzung des diesbezüglichen qualifizierten Zertifikats und den akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter.

Folgende Daten sind außerdem nur mit bloßem Auge sichtbar: Unterschrift des Gemeindebeamten, Identität der Eltern, ein informativer Text und eine bei Notfällen wählbare Rufnummer.

§ 2 - Das in  1 Absatz 2 erwähnte Identitätszertifikat darf nicht aktiviert werden, bevor das Kind das Alter von sechs Jahren erreicht hat.


	Art. 16sexies - § 1 - Bei Verlust, Diebstahl oder Vernichtung des elektronischen Identitätsdokuments sind die Person beziehungsweise die Personen, die die elterliche Gewalt über das betreffende belgische Kind unter zwölf Jahren ausüben, dazu verpflichtet, dies so schnell wie möglich bei der Gemeindeverwaltung ihres Hauptwohnortes oder, falls dies nicht möglich ist, bei dem in Artikel 6ter des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die Personalausweise erwähnten Helpdesk zu melden. Die Meldung beim Helpdesk befreit nicht von der Verpflichtung, eine Meldung bei der Gemeinde zu machen.

§ 2 - Wenn die Person beziehungsweise die Personen, die die elterliche Gewalt über ein belgisches Kind unter zwölf Jahren ausüben, der Gemeinde oder dem Helpdesk Verlust oder Diebstahl eines elektronischen Identitätsdokuments melden, wird die elektronische Funktion des Dokuments sofort ausgesetzt.

Falls das verlorene oder gestohlene Identitätsdokument binnen sieben Tagen nach der Meldung nicht wiedergefunden wird oder falls es vernichtet wurde, annulliert die Gemeinde das verlorene, gestohlene oder vernichtete Identitätsdokument und fordert sie den Zertifizierungsdiensteanbieter auf, die elektronische Funktion dieses Identitätsdokuments aufzuheben.

Falls das verlorene oder gestohlene Identitätsdokument binnen sieben Tagen nach der Meldung wiedergefunden wird, informieren die Person beziehungsweise die Personen, die die elterliche Gewalt über das betreffende belgische Kind unter zwölf Jahren ausüben, die Gemeinde ihres Hauptwohnortes.

§ 3 - Wird das Dokument, nachdem es erneuert worden ist, wiedergefunden, muss es bei der Gemeindeverwaltung zurückgegeben werden.

Ein belgisches Kind unter zwölf Jahren darf auf keinen Fall Inhaber mehrerer Identitätsdokumente sein.


Ab dem 1. Juni 2018 (gemäß Art. 23 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)) lautet Art. 16sexies wie folgt:

"Art. 16sexies - § 1 - Bei Verlust, Diebstahl oder Vernichtung des elektronischen Identitätsdokuments sind die Person beziehungsweise die Personen, die die elterliche Gewalt über das betreffende belgische Kind unter zwölf Jahren ausüben, dazu verpflichtet, dies so schnell wie möglich bei der Gemeindeverwaltung ihres Hauptwohnortes oder, falls dies nicht möglich ist, bei dem in Artikel 6ter des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die Personalausweise erwähnten Helpdesk zu melden. Die Meldung beim Helpdesk befreit nicht von der Verpflichtung, eine Meldung bei der Gemeinde zu machen. 

§ 2 - [Wenn die Person beziehungsweise die Personen, die die elterliche Autorität über ein belgisches Kind unter zwölf Jahren ausüben, der Gemeinde oder dem Helpdesk Verlust, Vernichtung oder Diebstahl eines elektronischen Identitätsdokuments melden, wird die elektronische Funktion des Identitätsdokuments sofort widerrufen und das Identitätsdokument annulliert.]

§ 3 - Wird das Dokument, nachdem es erneuert worden ist, wiedergefunden, muss es bei der Gemeindeverwaltung zurückgegeben werden.

Ein belgisches Kind unter zwölf Jahren darf auf keinen Fall Inhaber mehrerer Identitätsdokumente sein.

[Art. 16sexies § 2 ersetzt durch Art. 12 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]"


Art. 16septies - Kosten für die Herstellung der elektronischen Identitätsdokumente werden durch den Minister des Innern eingezogen durch Abhebungen von Amts wegen vom Konto, das auf dem Namen der Gemeinden bei einem Kreditinstitut, das je nach Fall die Bestimmungen der Artikel 7, 65 oder 66 des Gesetzes vom 22. März 1993 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute erfüllt, eröffnet ist.]



	KAPITEL 4 - Aufhebungs- und Schlussbestimmungen


Art. 17 - Aufgehoben werden:

1. der Königliche Erlass vom 14. November 1955 zur Einführung eines Ausweispapiers für Kinder unter zwölf Jahren,

2. Artikel 50 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern.


Art. 18 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar des Jahres nach dem seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 19 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

____________________


Anlage 1 - (...)

[Anlage aus technischen Gründen nicht verfügbar]


Anlage 2 - [...]

[Anlage 2 aufgehoben durch Art. 15 des K.E. vom 27. Oktober 2023 (B.S. vom 7. Dezember 2023)]


Anlage 3 - (...)

[Anlage aus technischen Gründen nicht verfügbar]


